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Zitat

Nach § 2 Niedersächsisches Schulgesetz ist es die Aufgabe der Schule, die Bereitschaft
und Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern, für sich allein wie auch
gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erzielen. (...) Somit hat die Schule
nicht nur den Auftrag, Wissen zu vermitteln, sondern auch die Verpflichtung,
pädagogisch auf die ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen einzuwirken und ihnen
eine Einordnung der eigenen Leistung zu ermöglichen. Damit ist es durchaus
zulässig, im Rahmen des Unterrichts die Noten aller Schüler vor einem
Klassenverband bzw. einer Lerngruppe bekannt zu geben und mit Hilfe eines
Notenspiegels die Eltern über die leistungsmäßige Einordnung ihrer Kinder zu
informieren. (...)
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